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Beschlussgegenstand

Verlängerung des Optionszeitraumes gemäß § 27 Absatz 22a 
Umsatzsteuergesetz zur vorläufigen Weiteranwendung der Regelungen des 
§ 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung  

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, den verlängerten Optionszeitraum (§ 27 
Absatz 22a Umsatzsteuergesetz), für alle nach dem 31.12.2020 und vor dem 01.01.2023 
ausgeführten Leistungen, in Anspruch zu nehmen. 


